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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2019 über eine Motion Stöckli (sp, BE),
welche die Erhöhung der Arzneimittelsicherheit in der Pädiatrie forderte, indem
Medikationsfehler durch E-Health reduziert würden. Damian Müller (fdp, LU), der den
Ratspräsidenten und Motionär Stöckli vertrat, begründete den Handlungsbedarf mit
den häufig auftretenden Medikationsfehlern in der Kindermedizin, welche wiederum
gravierende Folgen nach sich ziehen können. E-Health-Tools seien eine wirksame
Massnahme, um dieser Situation zu begegnen. Daher und angesichts deren
schleppenden Implementierung sei eine staatliche Verpflichtung zu deren Einsatz
angezeigt. Weil die Forderung Stöcklis auf Verordnungsebene erfüllt werden könne,
bedürfe es zudem keiner Änderung des HMG. Gesundheitsminister Berset stimmte dem
verpflichtenden Einsatz von E-Health-Tools zu, lehnte die zweite Ziffer der Motion –
welche in der Berücksichtigung der damit entstehenden Kosten in den Tarifen bestand
– hingegen ab. Der Ständerat liess sich vom Votum Bersets nicht beirren und nahm
beide Ziffern stillschweigend respektive mit 26 zu 13 Stimmen an. In der Herbstsession
2020 kam das Geschäft in den Nationalrat, dessen Mitglieder dem im Stöckli
getroffenen Entscheid diskussionslos mit 191 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgten. 1

MOTION
DATUM: 12.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Medikamente

Hans Stöckli (sp, BE) reichte 2018 eine Motion ein, mit welcher er die Schaffung einer
Rechtsgrundlage zu elektronischen oder gedruckten Medikationsplänen für
Patientinnen und Patienten, die während mindestens 28 Tagen drei oder mehr
Medikamente gleichzeitig einnehmen, forderte. Polymedikation – also die gleichzeitige
Einnahme mehrerer Medikamente – komme vor allem bei chronisch kranken und
älteren Personen vor und sei aufgrund oft nicht vollständig vorhandenen Informationen
zu den verschiedenen Arzneimitteln mit dem Risiko von Nebenwirkungen und
Interaktionen behaftet, erklärte der Motionär. So rangierten Medikationsfehler unter
den im Gesundheitswesen am häufigsten gemachten Fehlern und verursachten die
Hälfte aller jährlich auftretenden, vermeidbaren Todesfälle. Ein Medikationsplan könnte
dem Einhalt gebieten, da dadurch «eine Übersicht über alle verschriebenen und
eingenommenen Medikamente» gewährleistet wäre. Es handle sich dabei um eine
«qualitätssichernde Massnahme», die der Patientensicherheit diene. Gemäss Stöckli
gälten unabhängig von der Form des Medikationsplans die gleichen Anforderungen.
Allerdings betonte er den Vorteil, dass bei der digitalen Version eine höhere
Wahrscheinlichkeit bestehe, dass die vorliegende Liste vollständig und aktuell sei.
Insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen
Patientendossiers wäre diese Art von Qualitätssicherung relevant.
Bundesrat Berset zeigte sich von Stöcklis Vorstoss überzeugt, betonte jedoch, dass man
bezüglich der fehlenden Pflicht, elektronische Patientendossiers zu führen, – was
Vorrausetzung für einen elektronischen Medikationsplan ist – noch einige Dinge regeln
müsse. Im Namen des Gesamtbundesrates empfahl er die Motion zur Annahme.
Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Votum. 2

MOTION
DATUM: 18.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem der Ständerat die Motion Stöckli (sp, BE) zum Recht auf einen
Medikationsplan zur Stärkung der Patientensicherheit angenommen hatte, empfahl
auch die SGK-NR ihrem Rat, die Vorlage anzunehmen. Die Kommission war der
Meinung, das Begehren unterstütze die Verbesserung der Medikationssicherheit und
folglich auch das Patientenwohl. Trotzdem sei es ihr aber auch ein Anliegen, dass die
Einführung des elektronischen Patientendossiers durch die Umsetzung der Motion
nicht verzögert werde. In der Frühjahrssession 2019 nahm die grosse Kammer die
Motion stillschweigend an. 3

MOTION
DATUM: 07.03.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Epidemien

Eine von Damian Müller (fdp, LU) eingereichte Motion zur Eliminierung von Hepatitis
wurde in der Herbstsession 2019 vom Ständerat behandelt. Müller wollte mit seinem
Vorstoss die Erweiterung des Nachfolgeprogramms vom NHPS um virale Hepatitis
erreichen, mit welchem neben HIV nun auch Hepatitis A und B bis 2030 eliminiert
werden sollen. Dies entspreche dem Ziel der WHO und der zivilgesellschaftlichen
Initiative «Schweizer Hepatitis-Strategie». Während die Schweiz bezüglich der
Bekämpfung von HIV eine Vorreiterrolle einnehme, sei dies bei Hepatitis nicht der Fall.
Die beiden Infektionskrankheiten belasteten das Schweizer Gesundheitswesen
gleichermassen, daher sollten sie auch auf die gleiche Ebene gestellt werden, so der
Motionär in der Herbstsession 2019. Landesweit seien 80'000 Personen von
chronischer Hepatitis betroffen. Viele wüssten allerdings nichts von ihrer Erkrankung
und so würden jährlich 200 Leute – gleich viele wie bei Verkehrsunfällen – an einer
viralen Hepatitis sterben. Dabei gebe es gegen Hepatitis B eigentlich eine Impfung und
Hepatitis C sei gut heilbar. Folglich sei die Schliessung von Versorgungslücken, vor allem
in den Bereichen Aufklärung, Testen, Impfen und Behandeln, essentiell. 
Gesundheitsminister Alain Berset unterstützte die Vorlage zwar, merkte jedoch an, dass
die Fälle von Hepatitis B und C in der Schweiz langsam abnähmen. Grund dafür sei
unter anderem die Untersuchung von Schwangeren, die eine Übertragung von Hepatitis
B von der Mutter auf das Kind verhindere. Hepatitis C sei in der Vergangenheit vor allem
durch verunreinigte Blutkonserven sowie nicht ausreichend sterilisierte Nadeln im
medizinischen Bereich wie auch beim Drogenkonsum übertragen worden. Dank der
Einführung von Einmalprodukten habe diese Übertragungsart aber reduziert werden
können. Wie bereits bei der Interpellation Stöckli (sp, BE) zur «Reduktion der
Krankheitslast von nichtübertragbaren Krankheiten» (Ip. 19.3706) sehe der Bundesrat
zwar eine möglichst effektive Durchführung der Vorsorge, nicht aber eine
Vorsorgeuntersuchung für die gesamte Bevölkerung vor. Im Anschluss an diese Worte
nahm der Ständerat die Motion stillschweigend an. 4

MOTION
DATUM: 12.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

Am 23. September kam die 2010 eingereichte Volksinitiative „Schutz vor
Passivrauchen“ zur Abstimmung. Die von der Lungenliga lancierte Initiative sah zum
einen vor, den Schutz vor dem Passivrauchen in der Bundesverfassung zu verankern.
Zum anderen sollte das Rauchen in Innenräumen, die als Arbeitsplatz dienen, sowie in
allen anderen Innenräumen, welche öffentlich zugänglich sind, verboten werden. Das
Begehren würde auch zu einer Vereinheitlichung der unterschiedlichen kantonalen
Praxis führen. In der bereits im Vorjahr lancierten Ratsdebatte stimmte der Nationalrat
der bundesrätlichen Empfehlung auf Ablehnung der Initiative zu. Im Ständerat wurde im
Frühjahr 2012 ein Rückweisungsantrag Stöckli (sp, BE) mit 26 zu 15 Stimmen abgelehnt
und die Empfehlung des Bundesrates wurde damit auch von der kleinen Kammer
gestützt. Auch in den Schlussabstimmungen blieb der Bundesbeschluss ziemlich
unbestritten und wurde mit 138 zu 52, respektive mit 28 zu 7 Stimmen angenommen.

Im Vorfeld der Abstimmung gab es in der Presse eine umfangreiche Auslegeordnung der
Argumente und Befürwortern und Gegnern wurde viel Platz eingeräumt. Ende August
sorgten Abstimmungsinserate des Nein-Komitees für einigen Unmut, da diese
Unwahrheiten vermittelten. Es wurde angegeben, das mit einer Annahme der Initiative
alle Fumoirs verboten würden, wobei der letzte Rückzugsort der Raucher im
öffentlichen Raum bedroht werden würde. Dass dies so nicht stimme liess die
Lungenliga postwendend verlauten. Es handle sich um eine Fehlinterpretation des
Initiativtextes. Diese Unklarheit steht stellvertretend für eine Reihe von offenen Fragen,
die bis kurz vor der Abstimmung nicht gänzlich ausgeräumt werden konnten. Dazu
gehörte auch das Rauchen in Einzelbüros, welches je nach Argumentation verboten
werden würde oder eben nicht. Gegen den Abstimmungstermin hin sah sich die
Lungenliga selbst mit Vorwürfen konfrontiert, sie würde Steuergelder in ihren
Abstimmungskampf einfliessen lassen. Von Seiten des Wirteverbandes Gastrosuisse
wurde damit drei Wochen vor dem Urnengang der Abstimmungskampf nochmals
angeheizt.Die Initiative wurde von 66% der Stimmenden abgelehnt. Ausser Genf waren
sämtliche Stände gegen die Annahme der Initiative. Eine Ablehnung hatte sich zunächst
nicht abgezeichnet, erste Umfrageergebnisse deuteten auf eine hohe Unterstützung
hin. In der zweiten Umfrage zeigte sich noch eine Mehrheit für die Vorlage von 59%,
welche jedoch in der dritten Welle zehn Tage vor der Abstimmung auf deutlich unter
50% sank (41%). Der Meinungsumschwung wurde damit begründet, dass die Nein-Seite
die Schwachstelle der Argumentation aus Bevölkerungssicht getroffen habe. Die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Initiative gehe zu weit und komme zum falschen Zeitpunkt, so die Pressekommentare.
Der Vox-Analyse kann entnommen werden, dass die im Abstimmungskampf zentralen
Gesundheitsargumente nicht sehr ausgeprägt aufgenommen worden waren. Von den
befragten Personen, darunter vorwiegend von den Nichtrauchern, wurde vor allem eine
klarere Regelung des Rauchverbots genannt. Der zweite wichtige Faktor der Initiative,
der Harmonisierungsbedarf bei den Vorschriften zum Passivrauchen auf nationaler
Ebene, welcher laut Vox im Abstimmungskampf sehr präsent war, wurde von 27% der
Befragten genannt. Dieses Argument wurde vor allem von den Rauchern angeführt.
Wichtiger Einflussfaktor auf den Stimmentscheid war, ob eine Person Raucher oder
Nichtraucher war. Als wichtigstes und polarisierendstes Argument zeichnete sich die
Meinung ab, dass der Schutz der Angestellten bis anhin unzureichend gewesen sei. 

Abstimmung vom 23. September 2012

Beteiligung: 42.8%
Ja: 741'205 (34.0%) / Stände: 1
Nein: 1'437'985 (66.0%) / Stände: 19 6/2

Parolen:
– Ja: SP (1*), GPS (2*), EVP; SGB, TravS.
– Nein: FDP, SVP, CVP (2*), GLP (1*), BDP; eco., SGV, SBV.
– Stimmfreigabe: CSP.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

Im Parlament wurde das Tabakproduktegesetz im Sommer 2016 erstmals beraten, der
Ständerat war zuerst an der Reihe. Seine SGK wollte den Entwurf jedoch mit einigen
Auflagen an den Bundesrat zurückweisen. Gegen die Rückweisung stand eine
Minderheit Stöckli (sp, BE) ein. Mit 6 zu 4 Stimmen und 2 Enthaltungen kam der
Rückweisungsantrag in der Kommission zu Stande. Zwar stehe die Mehrheit zum
Kinder- und Jugendschutz, die Vorlage gehe jedoch in einigen Punkten zu weit, so
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR). Es seien drei wesentliche Bereiche, die nicht
goutiert würden: Erstens stelle das Gesetz einen zu starken und unverhältnismässigen
Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar. Zweitens führe es zu einer «Situation der
latenten Rechtsunsicherheit», da zu viele «Kann-Formulierungen» vorgesehen seien
und die Möglichkeiten der Regierung, einzelne Aspekte auf dem Verordnungsweg zu
regeln, für die Unternehmen unbefriedigend seien. Und drittens fehle eine
Differenzierung bei der Regelung von unterschiedlich schädlichen Produkten, weil E-
Zigaretten weniger schädlich seien als herkömmliche, was der Bundesrat sogar selbst in
seiner Botschaft festgehalten habe. E-Zigaretten fielen gemäss vorliegendem Entwurf
jedoch in die gleiche Kategorie wie herkömmliche Tabakprodukte, was für die
Kommission unverständlich war. Die Vorlage sei «nicht stimmig», der Bundesrat solle
sie überarbeiten. 
Anderer Meinung war die Kommissionsminderheit, sie wollte das mit Abstand liberalste
Gesetz in Europa, wie es Stöckli nannte, beraten. Er zeichnete, als Vertreter
verschiedener Gesundheitsorganisationen sprechend, ein düsteres Bild. Die
Verantwortung aus der Verfassung, im Bereich Gesundheitsschutz Massnahmen zu
ergreifen, war nur ein Argument seines Referats. Er sprach auch die positive Haltung
der Kantone an, denn 23 von ihnen hatten sich in der Vernehmlassung positiv zum
Entwurf geäussert. Es kristallisierte sich in der Folge heraus, dass über den
Jugendschutz weitgehend Einigkeit herrschte, ebenso über das in diesen Bereich
fallende Verkaufsverbot an Minderjährige, wie Ständerat Bischofberger (cvp, AI)
feststellte. Knackpunkt war hingegen das Werbeverbot beziehungsweise dessen
Tragweite. Den Vorwurf, dass der Rückweisungsantrag als Zugeständnis an die
Tabakindustrie gewertet werden könne, versuchte FDP-Ständerat Eder (fdp, ZG) zu
entkräften. Stattdessen – und er war nicht der Einzige, der dieses Argument aufgriff –
ginge es eben darum, das Prinzip der Eigenverantwortung hochzuhalten. Der Staat
müsse nicht «Hüter für das Tun und Lassen» der mündigen Bürger werden. 
Es brauchte eine weitere Sitzung im Ständerat, um die Entscheidung herbeizuführen.
Gesundheitsminister Berset erklärte in seinem ausführlichen Vortrag, die Rückweisung
zu akzeptieren. Man möge die Vorlage aber nicht dem Bundesrat zurückgeben, sondern
Rückweisung an die Kommission beschliessen, damit diese eine Detailberatung
durchführen könne. Sein Wunsch blieb ihm jedoch verwehrt: Mit 28 zu 15 Stimmen
wurde das Gesetz an den Bundesrat zurückgewiesen. 
Die Rückweisung umfasste auch drei Auflagen, die der Bundesrat in einer neuerlichen
Ausarbeitung berücksichtigen sollte. Dabei handelte es sich um die Verankerung des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Mindestalters 18 für den Erwerb von Tabakprodukten. Zudem wurde die Regierung
angewiesen, eine rechtliche Grundlage für Testkäufe zu schaffen und ein Verbot von
speziell an Minderjährige gerichtete Werbung zu erlassen. Weiter sollten die
«wichtigsten Punkte der Tabakverordnung» in das neue Gesetz übernommen werden.
Auf zusätzliche Einschränkungen in der Werbung, der Verkaufsförderung und dem
Sponsoring sollte jedoch verzichtet werden. Zuletzt stand auch die Legalisierung des
Handels mit Alternativprodukten (E-Zigaretten und Snus) sowie die spezifische
Regelung dieser Produkte auf der Wunschliste der SGK.

In der Presse rief die Rückweisung deutliche Reaktionen hervor: Sie wurde
insbesondere als Sieg der Tabakindustrie gewertet, zudem wurde auf deren
erfolgreiches Lobbyieren hingewiesen. Auch der ehemalige Zürcher Ständerat Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) äusserte im Tages Anzeiger Kritik: Er sehe die Rückweisung des
Gesetzesentwurfs und die dabei obsiegende Argumentation als grundlegende Abwehr
gegen einen Beitritt der Schweiz zu einem Rahmenübereinkommen der WHO zur
Eindämmung des Tabakgebrauchs. Insofern befürchtete der Gesundheitspolitiker ein
Reputationsschaden für die Schweiz. 6

Als Erstrat befasste sich der Ständerat in der Herbstsession 2019 mit dem
Bundesgesetz über Tabakprodukte. Joachim Eder (fdp, ZG) erklärte als
Kommissionssprecher der SGK-SR, die Vorlage sei einerseits aus Gründen des
Jugendschutzes zentral. 57 Prozent aller Raucherinnen und Raucher hätten als
Minderjährige mit dem Konsum begonnen. Es solle folglich verhindert werden, dass
Jugendliche dazu animiert würden, zur Zigarette zu greifen, sinke doch so die
Wahrscheinlichkeit, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben mit dem
Rauchen anfingen. Weiter stelle der Tabakkonsum auch für die öffentliche Gesundheit
ein Problem dar, das mit Folgekosten in Form von Krankenkassenprämien für die
gesamte Bevölkerung verbunden sei. Gelinge es, die tabakbedingten
Gesundheitsschäden zu reduzieren, so könnten auch die für die Allgemeinheit
anfallenden Kosten verringert werden. Andererseits komme dem Bundesratsgeschäft
eine hohe Bedeutung in Bezug auf die Erfüllung der Anforderungen für die Ratifizierung
der WHO-Konvention zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu. Diese wurde 2004
unterzeichnet, aber im Gegensatz zu 181 anderen Ländern hierzulande noch nicht
ratifiziert. Mit den von der Kommission getroffenen Beschlüssen zu Werbung,
Verkaufsförderung und Sponsoring würden die diesbezüglich festgelegten
Mindestanforderungen jedoch erfüllt. «Die Türen zur Ratifikation stehen damit […] weit
offen», so Eder. 
Bezüglich Werbung hatte der Bundesrat in seinem Entwurf vorgesehen, am heutigen
Recht festzuhalten, mit welchem ein Tabak-Werbeverbot für Radio und Fernsehen
existiert, und das speziell an Jugendliche gerichtete Werbung für Tabakprodukte
untersagt. Der Kommission wollte allerdings noch einen Schritt weitergehen und
Tabakwerbung auch in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet verbieten. Ebenfalls
nicht gestattet soll Werbung sein, die auf Preisvergleichen oder Versprechungen von
Geschenken beruht. Gegen erstere Erweiterung der SGK-SR sprachen sich Filippo
Lombardi (cvp, TI) und Daniel Fässler (cvp, AI) aus. Sie erachteten diese Einschränkung
als unverhältnismässig und sahen die Schweizer Zeitungen im Vergleich zu
ausländischen Zeitungen, die in der Schweiz erworben werden können, aber nicht von
diesem Verbot betroffen wären, im Nachteil. Ein Antrag Fässler, der das Streichen
dieser Bestimmung forderte, wie auch zwei Minderheiten Stöckli (sp, BE), die eine
Verschärfung betreffend Jugendschutz in Richtung der Volksinitiative «Ja zum Schutz
der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» erreichen wollten, wurden beide
abgelehnt. Weiterhin erlaubt sein soll Tabakwerbung in Kinos, auf Plakaten und
Gebrauchsartikeln, in Geschäften wie auch in Form von Massenmails und
Direktwerbung an Erwachsene. Es gehe nicht darum, Tabakwerbung zu verbieten,
sondern sie einzuschränken, hob Gesundheitsminister Berset hervor.
Die Kommission wollte zudem an der Verkaufsförderung, die gemäss Eder nicht mit
dem Sponsoring verwechselt werden darf, Einschränkungen vornehmen. Sie
beabsichtigte ein Verbot der unentgeltlichen Abgabe und der Abgabe von Geschenken
und Preisen. Der Ständerat stimmte diesem Antrag einstimmig zu. 
Zu Diskussionen führten die von der Kommission geplanten Massnahmen bezüglich
Sponsoring. Um die Mindestanforderungen der WHO-Konvention zu erfüllen, sollen in
der Schweiz stattfindende internationale Anlässe nicht mehr durch die Tabakindustrie
gesponsert werden dürfen. Dabei handle es sich aber nur um eine sehr kleine Anzahl
Fälle, so Eder. Anlässe nationalen Charakters seien von diesem Verbot nicht betroffen.
Umstritten war im Rat vor allem, dass die SGK-SR darüber hinaus plante, das Auftreten
der Tabakbranche als Sponsor von Aktivitäten des Bundes, der Kantone und der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Gemeinden zu untersagen. Anlass dazu war die Partnerschaft des EDA mit dem
Tabakriesen Philip Morris für die Expo 2020 in Dubai, die in den Medien für Aufregung
gesorgt hatte. Während Kommissionssprecher Eder erklärte, bei solchen Kooperationen
bestehe ein Zielkonflikt mit der vom Bund betriebenen Tabakprävention, zeigte sich
Roland Eberle (svp, TG) nicht damit einverstanden. Man solle sich nicht aufgrund eines
solchen Ereignis zum Einbauen einer Lex specialis verleiten lassen. Vielmehr sei es an
den Organisatoren, die Verantwortung zu tragen, wer welchen Beitrag sponsert. Es
gelang ihm jedoch nicht, die Mehrheit des Ständerates zu überzeugen; damit untersagte
der Ständerat das Sponsoring von Aktivitäten der öffentlichen Hand durch die
Tabakbranche. Ebenfalls der Kommissionsmehrheit folgte das Stöckli bezüglich der
Forderung, dass von Seiten der Herstellerinnen und Hersteller getätigte Ausgaben für
Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring dem BAG gemeldet werden sollen
müssen. 
Weiter beschloss die kleine Kammer im Rahmen des Tabakproduktegesetzes, dass in
der Schweiz keine Tabakprodukte mehr an Minderjährige abgegeben werden dürfen. In
der Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat das Gesetz mit 32 zu 3 Stimmen
(bei 5 Enthaltungen). 7

1) AB NR, 2020, S. 1788; AB SR, 2019, S. 1161 f.
2) AB SR, 2018, S. 680
3) AB NR, 2019, S. 137; Bericht SGK-NR vom 24.1.19
4) AB SR, 2019, S. 690 f.
5) AB SR, 2012, S. 158 ff.; AB NR, 2012, S. 554; AB SR, 2012, S. 270; BBl, 2012, S. 3439 f.; Lit. Sciarini et al., AZ, 31.8.12 (Inserate),
NLZ, 1.9.12, NZZ, 13.9.12 (Umfragen).
6) AB SR, 2016, S. 437 ff.; AB SR, 2016, S. 485 ff.; AZ, BZ, LMD, LT, Lib, NZZ, TA, TG, 15.6.16; AZ, 17.6.16; TA, 18.6.16
7) AB SR, 2019, S. 738 ff.; AB SR, 2019, S. 975 ff.
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